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Bischöfliches Ordinariat 

Koordinationsstelle für den Pastoralen Weg 

              

Schriftliche Anhörung der Gremien bisheriger Pfarreien und Gemeinden anderer Muttersprache zu 

Konzepten im Rahmen des Pastoralen Weges 

 

In Vorbereitung der Pfarreigründung werden in unserem Pastoralraum in verschiedenen Projektgruppen 

Konzepte für verschiedene Themen erarbeitet und der Pastoralraumkonferenz zur Beratung und zur Bildung 

eines Votums vorgelegt. Zum Votum der Pastoralraumkonferenz zu den vorgelegten Konzepten ist eine 

Anhörung mit schriftlicher Stellungnahme aller PGRs, KVRs und ggf. Gemeinderäte von Gemeinden anderer 

Muttersprache des Pastoralraums durchzuführen. 

Hinweis: Im Pastoralraum „Nördliches Ried“ gibt es keine Gemeinde anderer Muttersprache. 

 
Name des Konzeptinhaltes 

 
Gebäudeprozess im Pastoralraum „Nördliches Ried“ 

 

Zu beteiligende Räte 

 
PGR der Pfarreien: St. Bonifatius, Riedstadt; St. Maria Goretti, Biebesheim; St. Maria Magdalena, 

Gernsheim 

 

KVR der Pfarreien: St. Bonifatius, Riedstadt; St. Maria Goretti, Biebesheim; St. Maria Magdalena, 

Gernsheim; Heilige Maria Königin des Friedens Stockstadt (eigener KVR) 

 
Die Vorschläge für die Varianten der Kirchen und Pfarrheime wurden durch die Projektgruppe „Gebäude“ 

sowie durch die Projektgruppe „Verwaltung“ in intensiven separaten und gemeinsamen Beratungen 

erarbeitet. Dabei wurden Nutzungsfrequenzen und Bedarf im Kontext der pastoralen Erfordernisse detailliert 

erhoben und erörtert. Die Frage der Pfarrkirche und des zentralen Büros wurde dabei mitbedacht und 

nochmals anhand eigener Kriterien beraten. Eingeflossen sind auch die Bedürfnisse der Projektgruppe 

„Katechese“. Die Varianten der Pfarrheime wurden vor Inkrafttreten bzw. vor Übermittlung der neuen 

Vorgaben des Bistums vom Januar 2024 bereits ausführlich erörtert und in sämtlichen Gremien abgestimmt. 

Nach Rücksprache mit der Koordinationsstelle werden jedoch auch die neuen Vorgaben im Pastoralraum 

„Nördliches Ried“ durchweg erfüllt. Die Projektgruppe „Vermögen“ bearbeitet derzeit noch die 

wirtschaftlichen Auswirkungen der Gebäudekonzeption. Zur weiteren Klärung diesbezüglicher Sachverhalte 

wurden am 13.12.2023 und erinnernd am 16.02.2024 Fragen an das Ordinariat gegeben, deren Klärung für 

die weitere Bearbeitung vor Ort wesentlich sind. Die Beantwortung erfolgte am 21.02.2024. Es zeichnet sich 

ab, dass bei den einzelnen Varianten nur marginale Unterschiede im Hinblick auf den Finanzierungsbedarf 

bestehen. Somit ist absehbar, dass das Gebäudekonzept keinen grundsätzlichen Verschiebungen unterliegt. 

Anhand der Vorgaben des Ordinariats ergibt sich jedoch ein hoher Finanzierungsbedarf, welcher vermutlich 

nicht durch jährliche Rücklagen gedeckt werden kann. Diese Problematik ist dem Bistum bekannt. 

Das Konzept der wirtschaftlichen Auswirkungen wird nachgereicht. 
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Vorwort 

 

Die neuen Strukturen in unserem Bistum und die Gründung der Pastoralräume bedeuten 

Veränderungen und den Abschied von Gewohntem. Es ist uns wichtig, den Menschen nach wie vor 

eine Heimat in ihren Gemeinden zu bieten – andererseits berührt jeder heutige Beschluss nicht nur 

eine Pfarrei, sondern den ganzen Pastoralraum. Darum war es für die Projektgruppen (PG) im 

Pastoralraum Nördliches Ried wichtig, ihre Entscheidungen nicht nach Vor- oder Nachteilen für 

einzelne Pfarreien zu treffen, sondern sich von Praktikabilität, Wirtschaftlichkeit und 

Zukunftsperspektiven für den ganzen Pastoralraum leiten zu lassen. In diesem Sinne hat auch die 

PG Gebäude dieses Gebäudekonzept für unseren Pastoralraum erstellt, der die drei Pfarreien St. 

Bonifatius (Riedstadt), St. Maria Goretti (Biebesheim / Stockstadt) und St. Maria Magdalena 

(Gernsheim) umfasst. Eingeflossen sind dabei auch die Stellungnahmen der Projektgruppen 

„Katechese“, „Verwaltung“ und „Vermögen“. 
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Ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts für die künftige Pfarrei ist die Entscheidung, welche 

kirchlichen Gebäude erhalten und ggf. weiterentwickelt werden. Dies wird schrittweise erarbeitet, 

wobei alle relevanten Gremien die Gelegenheit haben, ihre Vorstellungen einzubringen. 

Die von der PG Gebäude vorbereiteten 5 Konzeptvorschläge für Kirchen, Pfarrheime und 

Pfarrhäuser wurden in der Pastoralraumkonferenz am 21.11.2023 erstmals vorgestellt und 

anschließend den Gremien der Pfarrgemeinden und den Gruppen des Pastoralraums zur 

Stellungnahme vorgelegt.  

Im Anschluss daran werden sie durch die Pastoralraumkonferenz abschließend bewertet, in den 

Gremien abgestimmt und in einer weiteren Pastoralraumkonferenz genehmigt. Danach werden sie 

dem Bistum übergeben und auf der Website des Pastoralraums veröffentlicht. 

Die Bistumsleitung prüft die Vorschläge mit zuständigen Diözesangremien und meldet zurück, 

welchen Varianten sie zustimmen würde. Unter den so freigegebenen Konzeptvorschlägen wählt 

die Pastoralraumkonferenz ein finales Konzept aus, das dann noch einmal den Gremien der 

örtlichen Gemeinden zur Stellungnahme vorgelegt wird. Danach wird es von der 

Pastoralraumkonferenz beschlossen und einschließlich der Stellungnahmen dem Bischof zur 

endgültigen Entscheidung vorgelegt. 

Nach Freigabe durch den Bischof setzt die neue Pfarrei das Gebäudekonzept in den folgenden 

Jahren im Rahmen ihrer Kapazitäten und Möglichkeiten um. 

 

Der Ablauf innerhalb der Gebäudegruppe 

Grundlage für die PG Gebäude war das Dokument „Leitfaden für die Projektgruppe Gebäude“ des 

Bistums Mainz. In der PG waren Mitglieder aus allen Pfarrgemeinderäten und Verwaltungsräten der 

bisherigen Pfarreien vertreten. Im Jahr 2023 hat sich die Projektgruppe zu zwölf Sitzungen getroffen 

und eine Begehung aller Kirchen und Pfarrheime vorgenommen. 

Zur Bewertung der einzelnen Gebäude wurden vom Bistum zur Verfügung gestellte Materialien 

benutzt. Diese Bewertungshilfen, unterschieden nach Kirchen und Pfarrheimen, umfassen: 

- Pastorale Kriterien 

- Lagebezogene Kriterien 

- Gebäudebezogene Kriterien 
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Die gemeinsame Gebäudebegehung ermöglichte es allen Mitgliedern der PG, sich ein eigenes Bild 

der einzelnen Objekte zu machen. Die Tabellen der Bewertungshilfen wurden danach zunächst von 

jedem Mitglied einzeln ausgefüllt, anschließend zu gemeinsamen Listen je Pfarrei zusammengeführt 

und flossen schließlich in ein Ergebnis der gesamten Projektgruppe ein. 

 

Zur Kategorisierung der Kirchen 

Nach der Bewertung aller Gebäude hat die PG für die Kirchen drei Vorschläge der Kategorisierung 

erarbeitet (siehe hierzu Tabellenblatt „Lösungsvorschlag Kirchen“). Jede Kirche musste dabei in eine 

von vier Kategorien eingestuft werden: 

- Kategorie 1: Das Bistum trägt die Hälfte der Kosten für 100 % der bezuschussungs-fähigen 

Baumaßnahmen. 

- Kategorie 2: Das Bistum trägt die Hälfte der Kosten für 66 % der bezuschussungs-fähigen 

Baumaßnahmen. 

- Kategorie 3: Das Bistum trägt die Hälfte der Kosten für 34 % der bezuschussungs-fähigen 

Baumaßnahmen. 

- Kategorie 4: Das Bistum trägt nicht zu den Kosten für Baumaßnahmen bei. 

Vorgabe des Bistums ist, über alle Kirchen hinweg insgesamt ein Drittel einzusparen, als 

Bezugsgröße dient hierbei der Gebäudewert (Brandversicherungswert). 

Bei der Einstufung unserer Kirchen flossen neben der genannten Bewertungshilfe auch die 

Bezuschussungsrichtlinie für Kirchen des Bistums sowie Diskussionen innerhalb der Projektgruppe 

ein. Teilweise sind bestimmte Maßnahmen in Kategorie 1 für einzelne Kirchen nicht relevant, da z. 

B. aufgrund der Fassadengestaltung keine Anstricharbeiten außen erforderlich sind. 

 

Zur Reduzierung der Hauptnutzfläche der Pfarrheime 

Bei der Betrachtung der Pfarrheime ist die Grundlage die jeweilige Hauptnutzfläche (HNF). Die 

maximale HNF, die der künftigen Pfarrei zur Verfügung steht, errechnet sich aus der Anzahl der 

Katholiken im Pastoralraum: pro 1.000 Katholiken stehen 75 m² HNF für Pfarrheime zur Verfügung. 

Aktuell haben unsere Pfarreien eine HNF von zusammen 914 m². Nach der Katholikenzahl ergibt sich 

eine zulässige HNF von 726 m², somit müssen wir eine Reduzierung um 188 m² erreichen. 



5 
 

Auch hierfür wurden verschiedene Varianten entwickelt. Dazu hat sich die PG nach der Begehung 

der Gebäude nochmals intensiv mit ihrer Nutzung durch Pfarreigruppen sowie Vermietung für 

private Feiern oder an Vereine/Gruppen beschäftigt.  

In den erarbeiteten Varianten sind Möglichkeiten dargestellt, welche Räume einer anderen 

Nutzung, z. B. einer langfristigen Vermietung, zugeführt werden müssten, um die Bistumsvorgaben 

zu erreichen (siehe hierzu Tabellenblatt „Lösungsvorschlag Pfarrheime“). 

 

Pflichtangaben des Gebäudekonzepts 

Die PG Gebäude muss Pflichtangaben des Gebäudekonzepts ausarbeiten und dabei die folgenden 

Fragen beantworten: 

- Welche Kirche ist die künftige Pfarrkirche? 

- Wie groß ist die in der Nähe dieser Pfarrkirche liegende Hauptnutzungsfläche des Pfarrheims? 

- Wo ist das zentrale Pfarrbüro angesiedelt (mit Front- und ggf. Backoffice)?  

- Wo ist der Wohnsitz des leitenden Pfarrers?  

- Welche weiteren Kirchen gehören zur künftigen Pfarrei, welche Pfarrheime und welche 

Gebäude, die durch Gemeinden von Katholiken anderer Muttersprachen genutzt werden? 

(Auflistungen mit Beschreibung der zukünftigen Nutzung) 

- Nach welchem Konzept können Gebäudebetrieb und -erhalt/-modernisierung (d. h. 

Rücklagenbildung für Baumaßnahmen) künftig finanziert werden?. 

- Wo sind weitere Kontaktstellen, die nicht in den beschriebenen Gebäuden vorgesehen sind?  

- Wie werden die Pfarrhäuser zukünftig genutzt?  

- Welche Neubaumaßnahmen sind ggf. vorgesehen? (mit Nutzungs- und 

Wirtschaftlichkeitskonzept) 

 

 

In der Pastoralraumkonferenz am 22.06.2023 wurden die drei Varianten der Kirchen einstimmig 

angenommen und zur Abstimmung in die jeweiligen Gremien verwiesen. 

Die Pastoralraumkonferenz besteht aus 55 stimmberechtigten Mitgliedern. 

Mindestens 28 Personen sind für einfache Abstimmungen erforderlich. 37 Personen sind anwesend. Insofern 

besitzt die Konferenz die notwendige Beschlussfähigkeit 

 

 



6 
 

Kirchenvarianten 

 

Variante 1 "0,93%" 

Kategorie 1 St. Maria Magdalena, Gernsheim 

Wallfahrtskapelle, Maria Einsiedel 

Kategorie 2 St. Maria Goretti, Biebesheim 

Pilgerhalle, Maria Einsiedel 

St. Bonifatius, Goddelau 

Kategorie 3 Heilige Maria Königin des Friedens, Stockstadt 

Friedhofskapelle St. Michael, Gernsheim 

St. Alban, Leeheim 

Kategorie 4 keine 

 

Variante 2 "0,26%" 

Kategorie 1 St. Maria Magdalena, Gernsheim 

Wallfahrtskapelle, Maria Einsiedel 

Kategorie 2 Heilige Maria Königin des Friedens, Stockstadt 

Pilgerhalle, Maria Einsiedel 

St. Bonifatius, Goddelau 

St. Alban, Leeheim 

Kategorie 3 St. Maria Goretti, Biebesheim 

Friedhofskapelle St. Michael, Gernsheim 

Kategorie 4 keine 

 

Variante 3 "0,28%" 

Kategorie 1 St. Maria Magdalena, Gernsheim 

Wallfahrtskapelle, Maria Einsiedel 

  St. Bonifatius, Goddelau 

Kategorie 2 Pilgerhalle, Maria Einsiedel 

Kategorie 3 St. Maria Goretti, Biebesheim 

Heilige Maria Königin des Friedens, Stockstadt 

Friedhofskapelle St. Michael, Gernsheim 

St. Alban, Leeheim 

Kategorie 4 Keine 
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Kirchen 

Variante 1 
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Kirchen 

Variante 2 
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Kirchen 

Variante 3 
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Die Befassung mit den Kirchenvarianten ergab: 

 

Variante 1:  Ja: 37  Nein: 0  Enthaltung: 0 

Angenommen 

 

Variante 2:  Ja: 0  Nein: 37 Enthaltung: 0 

Nicht angenommen 

 

Variante 3:  Ja: 0  Nein: 37 Enthaltung: 0 

Nicht angenommen 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

In der Pastoralraumkonferenz am 21.11.2023 wurden abgestimmt: 

 

1. Varianten der Pfarrheime 

2. Verortung des zentralen Pfarrbüros 

3. Pfarrkirche (mit Sitz des leitenden Pfarrers) 

 

Diese Empfehlungen wurden dann zur Abstimmung in die jeweiligen Gremien verwiesen. 

Die Pastoralraumkonferenz besteht aus 55 stimmberechtigten Mitgliedern. 

Mindestens 28 Personen sind für einfache Abstimmungen erforderlich. 37 Personen sind anwesend. Insofern 

besitzt die Konferenz die notwendige Beschlussfähigkeit. 
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1. Pfarrheimvarianten 

 

Variante 1 

Vermietung der Kellerräume in Stockstadt 

Vermietung des Büchereiraums in Gernsheim1 

Vermietung des OG in Riedstadt, einschl. des Büchereiraums2 

 

Variante 2 

In Stockstadt und Goddelau erfolgt keine Vermietung 

In Gernsheim steht das 1. OG (Saal, Küche, Stuhllager, Bühne) zur Vermietung 

Hauptnutzfläche (HNF) der Bücherei Gernsheim: 62 m2 

Hauptnutzfläche (HNF) der Bücherei Goddelau: 26 m2 

 

Variante 3 

Komplette Vermietung aller Pfarrheime mit der Möglichkeit von Rückmiete und 

Eigennutzungsvereinbarung3 

 

Variante 4 

Es erfolgt grundsätzlich keine Vermietung 

Hauptnutzfläche (HNF) der Bücherei Gernsheim: 62 m2 

Hauptnutzfläche (HNF) der Bücherei Goddelau: 26 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 D.h. die HNF der Bücherei = 0. Ein alternativer Standort wird gesucht. 
2 D.h. die HNF der Bücherei = 0. Ein alternativer Standort wird gesucht. 
3 D.h. die HNF der Büchereien in Gernsheim und Goddelau = 0. Ein alternativer Standort wird gesucht. 
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Die Befassung mit den Pfarrheimvarianten ergab: 

 
Variante 1:  Ja: 35  Nein: 0  Enthaltung:  1 

Angenommen 

 
Variante 2:  Ja: 28  Nein: 6  Enthaltung:  2 

Angenommen 

 
Variante 3:  Ja:   3  Nein: 23 Enthaltung: 10 

Nicht angenommen 

 
Variante 4:  Ja: 13  Nein: 3  Enthaltung: 20 

Angenommen 

 

 

2. Verortung des zentralen Pfarrbüros 

 

Die Projektgruppe „Verwaltung“ macht den Vorschlag, das zentrale Pfarrbüro in Gernsheim zu verorten, da 

dort der leitende Pfarrer seinen Sitz hat und diese Struktur auch für ihn zu einer Erleichterung der 

Arbeitsabläufe beiträgt. Die Verwaltungsleitung hat bereits im Pfarrhaus von Goddelau ihr Büro. Das 

Pfarrhaus in Biebesheim ist momentan Wohnsitz des Kaplans und das Pfarrhaus in Goddelau ist aktuell 

Wohnsitz der Pastoralassistentin. Dort befindet sich jeweils auch ein Pfarrbüro. Im Falle einer Nichtbesetzung 

der Stellen des Kaplans bzw. eines Pfarrvikars und einer Gemeinde- bzw. Pastoralreferentin stünden diese 

Wohnungen für die Vermietung zur Verfügung. 

 

Konkretion 

 

• Das Pfarrhaus in Gernsheim beherbergt ein großzügiges Büro mit einer Sprechtheke. Der 

gegenüberliegende Besprechungsraum kann gut als Wartebereich fungieren. Im innenliegenden Teil des 

Hauses gibt es zudem ein weiteres geräumiges Büro, welches dem laufenden Personenverkehr entzogen 

ist und schon jetzt als Backoffice-Möglichkeit für Kirchenbucheintragungen sowie gelegentlich als 

Ehrenamtsarbeitsplatz dient. In diesem Raum kann an den Wänden zudem ein neues Regal- und 

Schranksystem eingebaut werden, in dem Akten gelagert werden können. 

 

• Ein barrierefreier Zugang zum Büro ist über die Hofeinfahrt möglich. Mithilfe einer noch zu 

installierenden barrierefreien Klingel im Eingangsbereich des Pfarrhauses kann über den rückwärtigen 

Teil des Hauses über das Backoffice-Büro ein Zugang geöffnet werden. Hierzu kann mit einer geeigneten 

mobilen Rampe die zweistufige Treppe auf die Terrasse gut überwunden werden. Dies entspricht den 
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räumlichen Aspekten, welche vom TPT 5 zur Organisation der Pfarreiverwaltung in Phase III erarbeitet 

wurden.4 

 

• Parkplätze sind in der unmittelbaren Umgebung, z.B. am Schöfferplatz oder „Im Rosengarten“ 

vorhanden. 

 

• Ein weiteres Büro befindet sich ebenfalls im innenliegenden Teil des Pfarrhauses und ist somit in 

gleicher Weise den Abläufen des Frontoffice entzogen. Dieses Büro wird aktuell von der 

Pastoralassistentin genutzt. Das Büro der Gemeindereferentin befindet sich in Goddelau, wodurch auch 

in pastoraler Hinsicht für die Menschen vor Ort ein wichtiger Bezugspunkt hergestellt wird. Zugleich 

wohnt auch die Pastoralassistentin im Pfarrhaus von Goddelau. Die Wohnung des Kaplans bzw. des 

künftigen Pfarrvikars befindet sich im Pfarrhaus von Biebesheim. Durch diese Aufteilung geschieht auf 

quasi „natürliche Weise“ auch eine Anbindung an die Menschen und eine Lebendigkeit, so dass die 

örtliche Immobilie nicht nur einen rein funktionalen, sondern auch einen gemeinschaftsbilden Aspekt 

anspricht. 

 

Mit Blick auf die Frage des zentralen Pfarrbüros ist darüber hinaus von Bedeutung, dass es sich im 

Pastoralraum „Nördliches Ried“ künftig um eine Pfarrei auf einer großen Fläche handelt (die Wegstrecke 

zwischen St. Alban und St. Maria Magdalena beträgt einfach 16 km). Somit ist es ausgeschlossen, lediglich 

ein einziges Büro zu haben, in welchem alles zentral verwaltet wird. Erforderlich sind daher - in Absetzung 

von einem eher städtischen Kontext - nach wie vor dezentrale Anlaufstellen, die eine sinnvolle Erreichbarkeit 

und Ansprechbarkeit gewährleisten. 

 

Formal sollen auch die Backoffice-Aufgaben im zentralen Pfarrbüro erledigt werden. Da dies aus räumlichen 

Gründen nicht durchweg in Gernsheim möglich ist und sich die Pfarrei über eine ausgedehnte Fläche 

erstreckt (Stichwort: Ellipsenform des Pastoralraums), ergibt sich eine sinnvolle Aufteilung, nach der alle 

Pfarrbüros erhalten bleiben und auch künftig Front- sowie Backoffice-Aufgaben erfüllen. Die entsprechenden 

Handreichungen des Bistums sehen diese Möglichkeit ausdrücklich vor.5 An der Aufgabenverteilung und der 

sinnvollen funktionalen Umsetzung wird noch konkret gearbeitet. 

 

Es besteht die weiterführende Überlegung, innerhalb des vorhandenen Stundenkontingents neben dem 

Pfarrbüro in Biebesheim auch eine Büro-Kontaktstelle in Stockstadt zu ermöglichen. Zu diesem Zwecke 

müsste dort eine LAN/WLAN-Anbindung eingerichtet werden. Insgesamt erleichtert die neue Verwaltungs-

Software die Erledigung der anfallenden Arbeiten und eröffnet zugleich mittels Cloudzugriff auf Daten - im 

wahrsten Sinne – neue Räume zur Gestaltung auch jenseits des Homeoffice. 

 

 
4 TPT 05 07 Pfarreiverwaltung in Phase III. Organisation der Pfarreiverwaltung in Phase III, S. 15 
5 Empfehlungen zur räumlichen Umsetzung der neuen Pfarreiverwaltung Dr. Ursula Stroth, Projektleitung Neue 

Pfarreiverwaltung Stand: 30.11.2022, S. 2f. 
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Die Abstimmung darüber, dass der Sitz des zentralen Pfarrbüros in Gernsheim verortet sein soll, ergab: 

Ja: 35   Nein: 0  Enthaltung: 1 

Der Antrag wurde angenommen 
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3. Pfarrkirche und Sitz des leitenden Pfarrers 

 

Zur Bestimmung der Pfarrkirche kommen verschiedene Kriterien zum Tragen: 

 

- Größe der Kirche 

- Ortsprägendes Bild, bzw. Lage 

- Historische Bedeutung 

- Denkmalschutz 

- Wohnsitz des leitenden Pfarrers 

- Nähe zum zentralen Pfarrbüro 

 

Diese Kriterien werden vor allem durch die Gernsheimer Kirche St. Maria Magdalena erfüllt, weshalb sich die 

Projektgruppe „Gebäude“ für die Gernsheimer Kirche als künftige Pfarrkirche ausspricht. Für sämtliche 

gottesdienstliche und sakramentale Aufgaben aller anderen Kirchen im Pastoralraum hat diese Festlegung 

keine Bedeutung. Das Bistum belegt dies in den entsprechenden Statuten.6 Das gut und regelmäßig 

frequentierte Gemeindezentrum „Kettelerhaus“ liegt zudem direkt gegenüber der Pfarrkirche St. Maria 

Magdalena. 

 

Die Abstimmung darüber, dass die Kirche St. Maria Magdalena in Gernsheim die künftige Pfarrkirche des 

Pastoralraums sein soll, ergab: 

 

Ja: 33   Nein: 2  Enthaltung: 1 

Der Antrag wurde angenommen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Hinweise zur Beratung über die Pfarrkirche der neuen Pfarrei - Steuerungsgruppe für den Pastoralen Weg, Sitzung 
vom 09.01.2024 
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Zusammenfassung der Abstimmungen (aufgelistet nach Gremien) 

Gremium Pfarrkirche:  
St. Maria 
Magdalena, 
Gernsheim 

Wohnsitz des 
leitenden Pfarrers: 
Pfarrhaus, 
Gernsheim 

Zentrales 
Pfarrbüro: 
Pfarrhaus, 
Gernsheim 

Kirchenvarianten Pfarrheimvarianten 

KVR Biebesheim 

18.01.2024 

6 Stimmberechtige 

6 Ja 

0 Nein 

0 Enthaltung 

6 Ja 

0 Nein 

0 Enthaltung 

6 Ja 

0 Nein 

0 Enthaltung 

6 Ja 

0 Nein 

0 Enthaltung 

6 Ja 

0 Nein 

0 Enthaltung 

PGR 
Biebesheim/Stockstadt 
01.02.2024 
10 Stimmberechtigte 
 

10 Ja 

0 Nein 

0 Enthaltung 

10 Ja 

0 Nein 

0 Enthaltung 

10 Ja 

0 Nein 

0 Enthaltung 

10 Ja 

0 Nein 

0 Enthaltung 

10 Ja 

0 Nein 

0 Enthaltung 

      

KVR Gernsheim 

17.01.2024 

6 Stimmberechtigte 

6 Ja 

0 Nein 

0 Enthaltung 

6 Ja 

0 Nein 

0 Enthaltung 

6 Ja 

0 Nein 

0 Enthaltung 

5 Ja 

0 Nein 

1 Enthaltung 

5 Ja 

0 Nein 

1 Enthaltung 

PGR Gernsheim 

31.01.2024 

15 Stimmberechtigte 

15 Ja 

0 Nein 

0 Enthaltung 

15 Ja 

0 Nein 

0 Enthaltung 

15 Ja 

0 Nein 

0 Enthaltung 

15 Ja 

0 Nein 

0 Enthaltung 

14 Ja7 

0 Nein 

1 Enthaltung 

      

KVR Riedstadt 

11.01.2024 

5 Stimmberechtigte 

5 Ja 

0 Nein 

0 Enthaltung 

5 Ja 

0 Nein 

0 Enthaltung 

5 Ja 

0 Nein 

0 Enthaltung 

5 Ja 

0 Nein 

0 Enthaltung 

5 Ja 

0 Nein 

0 Enthaltung 

PGR Riedstadt 

24.01.2024 

8 Stimmberechtigte 

7 Ja 

1 Nein 

0 Enthaltung 

7 Ja 

0 Nein 

1 Enthaltung 

7 Ja 

0 Nein 

1 Enthaltung 

8 Ja 

0 Nein 

0 Enthaltung 

8 Ja 

0 Nein 

0 Enthaltung 

      

KVR Stockstadt 

20.02.2024 

7 Stimmberechtigte 

 

7 Ja 

0 Nein 

0 Enthaltung 

7 Ja 

0 Nein 

0 Enthaltung 

7 Ja 

0 Nein 

0 Enthaltung 

7 Ja 

0 Nein 

0 Enthaltung 

7 Ja 

0 Nein 

0 Enthaltung 

 
Ergänzung: Die Büchereien wurden über das Konzept eigens in Kenntnis gesetzt und tragen es mit (s. Anlagen). 

 
7 Der PGR St. Maria Magdalena, Gernsheim, stimmt der Einreichung der Pfarrheimvarianten zu, hat jedoch eine 
Stellungnahme verfasst, welche der Variante 2 der Pfarrheime widerspricht. Die Stellungnahme wurde in einem 
nachträglichen Umlaufbeschluss abgestimmt und ist dem vorliegenden Dokument beigefügt. 
Das Abstimmungsergebnis stellt sich wie folgt dar: 13 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung (eine Person hat nicht rückgemeldet). 
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Stellungnahme des PGR Gernsheim zu den Pfarrheimvarianten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Stellungnahme der Bücherei Goddelau 
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Stellungnahme der Bücherei Gernsheim 
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In der Pastoralraumkonferenz am 29.02.2024 wurde die Gebäudekonzeption final abgestimmt 

Die Pastoralraumkonferenz besteht aus 55 stimmberechtigten Mitgliedern. 

Mindestens 28 Personen sind für einfache Abstimmungen erforderlich. 39 Personen sind anwesend. 

Insofern besitzt die Konferenz die notwendige Beschlussfähigkeit 

 

Das vorliegende Gebäudekonzept wurde am 29.02.2024 wie folgt abgestimmt und angenommen: 

 

Ja:   37 

Nein     0 

Enthaltung:    2 
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